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Meldewesen – Prozedere Bezugsanlagen (Normaler Lauf)

Status AV zum Netzservice (NS) gesendet:
Zuständigkeit Netzbetreiber - Antragsprüfung und Genehmigung.   

Status Entwurf:
Zuständigkeit Elektrotechniker - Speichern von Angaben 
oder Löschung möglich, AV für Netzbetreiber nicht sichtbar.

Status AV genehmigt:
Zuständigkeit  Elektrotechniker - Ausführungsbeginn  

Status Fertigstellungsmeldung zum NS gesendet:         
Zuständigkeit Netzbetreiber – Start Belieferungswunsch an 
Energielieferanten, nach Bestätigung kann Zählermontage erfolgen  

Status Fertigmeldung bestätigt:                                      
Zuständigkeit Netzbetreiber – Zählermontage erfolgt und 
Anmeldung Anlagenbetreiber  

Status Korrekturanforderung:                                    
Zuständigkeit Elektrotechniker – nach Änderung kann AV 
erneut zum NS gesendet werden, AV für Netzbetreiber sichtbar. 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit NS 

Beim Normalen Lauf eines Antrags sendet der Elektrotechniker, vor Ausführung der elektrischen Anlage, eine Anschlussvereinbarung. 
Diese wird dem Inhalt entsprechend beurteilt und vom Netzbetreiber genehmigt oder mit zu setzenden Maßnahmen genehmigt oder 
zur Korrektur an den Marktpartner zurückgesendet.

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit Marktpartner (MP) 
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Meldewesen – Prozedere Bezugsanlagen (verkürzter Lauf)

Status Entwurf:                                                      
Zuständigkeit Elektrotechniker - Speichern von Angaben 
oder Löschung möglich, AV für Netzbetreiber nicht sichtbar.

Status Fertigstellungsmeldung zum NS gesendet:         
Zuständigkeit Netzbetreiber – Bei Start 
Belieferungswunsch an Energielieferanten, nach 
Bestätigung kann Zählermontage erfolgen  

Status Fertigmeldung bestätigt:                                      
Zuständigkeit Netzbetreiber – Zählermontage erfolgt 
und Anmeldung Anlagenbetreiber  

Status Korrekturanforderung:                                    
Zuständigkeit Elektrotechniker – nach Änderung 
kann AV erneut zum NS gesendet werden, AV 
für Netzbetreiber sichtbar. 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit NS 

AV kommt bei folgenden Bedingungen bereits als Fertigmeldung (verkürzter Lauf) zum NS

1) Neuanschluss eines Kunden <25A ohne Netzrückwirkungen (Standardfall)
2) Baustrom <5kW ohne Netzrückwirkungen
3) Erweiterung Basistarif bestehender Kunde <7kW
4) Erweiterung Zusatztarif bestehender Kunde <7kW
5) Erweiterung neuer Zusatztarif bestehender Kunde <7kW
6) Anschluss Betriebsmittel <5kW
7) Arbeiten im Vorzählerbereich (z.B. Wechsel/Einbau Klemmblock, ÜS-Ableiter, Tarifschütz

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit MP 
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Meldewesen – Prozedere Erzeugungsanlagen Normales 
Betriebserlaubnisverfahren (NBE)

Status:                                                                                 
AV zum Netzservice (NS) gesendet: Zuständigkeit Netzbetreiber 
– Antragsprüfung und Genehmigung.   

Status Entwurf:                                                      
Zuständigkeit Elektrotechniker - Speichern von Angaben oder 
Löschung möglich, AV für Netzbetreiber nicht sichtbar.

Status AV genehmigt:                            
Zuständigkeit Elektrotechniker – Ausführungsbeginn  

Status Fertigstellungsmeldung zum NS gesendet:         
Zuständigkeit Netzbetreiber – Start Belieferungswunsch an 
Energielieferanten, nach Bestätigung kann Zählermontage erfolgen  

Status Fertigmeldung bestätigt:                                      
Zuständigkeit Netzbetreiber – Zählermontage erfolgt und 
Anmeldung Anlagenbetreiber  

Status Korrekturanforderung:                                    
Zuständigkeit Elektrotechniker – nach Änderung kann 
AV erneut zum NS gesendet werden, AV für 
Netzbetreiber sichtbar. 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit NS 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit MP 
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Meldewesen – Prozedere Erzeugungsanlagen Vorübergehendes  
Betriebserlaubnisverfahren (VBE)

Status:                                                                                    
AV zum Netzservice (NS) gesendet: 
Zuständigkeit Netzbetreiber – Antragsprüfung und Genehmigung.   

Status Entwurf:                                                      
Zuständigkeit Elektrotechniker - Speichern von Angaben oder 
Löschung möglich, AV für Netzbetreiber nicht sichtbar.

Status AV genehmigt:                            
Zuständigkeit Elektrotechniker – Bau der Anlage, 
Senden VBE mit Ergänzung Nachweisdokumente  

Status VBE zum NS gesendet:
Zuständigkeit Netzbetreiber – Verträge, Netzausbau, Prüfung 
Anlage vor Ort mit anschl. Erteilung der Vorübergehenden 
Betriebserlaubnis

Status VBE OK:
Zuständigkeit Elektrotechniker – Ergänzende Nachweisdokumente 
hochladen und Senden der Fertigmeldung   

Status Korrekturanforderung:                                    
Zuständigkeit Elektrotechniker – nach Änderung 
kann AV erneut zum NS gesendet werden, AV für 
Netzbetreiber sichtbar. 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit NS 

Status Zählermontageverzögerung:  
Zuständigkeit MP 

Status Fertigmeldung bestätigt:                                      
Zuständigkeit Netzbetreiber – Erteilung Betriebserlaubnis und 
Bestätigung Fertigmeldung  

Status Fertigmeldung zum NS gesendet:        
Zuständigkeit Netzbetreiber – Start Belieferungswunsch an
an Energieabnehmer, nach Bestätigung durch Energieabnehmer 
kann Zählermontage erfolgen  
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Meldewesen – Prozedere (Erläuterungen)

Laufende AV-Nummer

Statusanzeige

Unvollständiger Datensatz Ein oder mehrere Anhänge vorhanden

Symbole:  

Von den Prozessen abweichende Status: 

Status Stornoaufruf: Zuständigkeit Netzbetreiber – Aufruf vom Elektrotechniker an Netzbetreiber zur Stornierung der AV. 

Status Storniert: Zuständigkeit Netzbetreiber - Keine Änderungen möglich, AV hat keine Gültigkeit. 

Status Archiviert: Zuständigkeit Netzbetreiber - Keine Änderungen möglich, AV wurde aufgrund DSGVO archiviert. 
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